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A. Internationales Erbrecht
I. Vorbemerkung

1 Das internationale Erbrecht ist in den Niederlanden 1996 erstmalig kodifiziert worden. Bis dahin1 wurde das Erbsta-
tut auf Grund st�ndiger Rechtsprechung grunds�tzlich an die Staatsangehçrigkeit des Erblassers angekn�pft.2 Dabei
wurde der Grundsatz der kollisionsrechtlichen Nachlasseinheit streng durchgef�hrt, insb. wurde auch kein vorran-
giges Einzelstatut i.S.v. Art. 3 Abs. 3 EGBGB anerkannt. Eine Rechtswahl des Erblassers wurde nicht zugelassen.
Eine Ankn�pfung an den gewçhnlichen Aufenthalt des Erblassers fand nur bei Staatenlosen und Fl�chtlingen i.S.d.
der Genfer Fl�chtlingskonvention3 statt. Allerdings stand die Ankn�pfung an die Staatsangehçrigkeit unter einem
sog. Effektivit�ts- und Realit�tsvorbehalt. Hatte der Erblasser zum Heimatstaat keinerlei echte Bindungen mehr
und eine grçßere N�he zum Wohnsitzstaat, wandten die niederl�ndischen Gerichte auf die Erbfolge nach einem Aus-
l�nder das – regelm�ßig niederl�ndische – Wohnsitzrecht an.4

2 Am 27. September 1996 ratifizierte das Kçnigreich der Niederlande das Haager �bereinkommen �ber das auf die
Erbfolge anwendbare Recht vom 1.8.1989 (ErbR�bk). Da die Niederlande bislang der einzige Staat sind, der dieses
Abkommen ratifiziert hat, kann dieses mangels Erreichen des in Art. 28 Abs. 1 ErbR�bk verlangten Quorums von
mindestens drei Staaten nicht in Kraft treten. Man entschloss sich daher in den Niederlanden, dessen Bestimmungen
im Alleingang als autonomes nationales Recht in Kraft zu setzen. Dies geschah durch das Gesetz �ber das Kollisi-
onsrecht der Erbfolge vom 4.9.1996 (Erb-IPRG).5 Bei allen Nachl�ssen, die durch Erbfall nach dem 31.9.1996 er-
çffnet werden, bestimmt sich das anwendbare Recht nach den Bestimmungen des ErbR�bk. Dieses ersetzt daher nun
den Staatsangehçrigkeitsgrundsatz durch die Ankn�pfung an den gewçhnlichen Aufenthalt des Erblassers und das
Zugest�ndnis weit gehender Rechtswahlmçglichkeiten und brachte so einen Paradigmenwechsel im niederl�n-
dischen internationalen Erbrecht mit sich.

3 Dem ErbR�bk war bislang wenig Erfolg beschert. Dennoch sollten sich deutsche Juristen mit der Konzeption ver-
traut machen, denn die EU-Kommission plant die Schaffung eines einheitlichen europ�ischen internationalen Erb-
rechts, welches ein weit gehend vergleichbares Erbkollisionsrecht enthalten soll.6

II. Bestimmung des Erbstatuts
4 1. Bestimmung des Erbstatuts durch Rechtswahl. Bei der Bestimmung des Erbstatuts ist vorrangig eine

Rechtswahl des Erblassers zu beachten. Gem. Art. 5 Abs. 1 ErbR�bk kann er die Erbfolge seines gesamten Nach-
lasses der Rechtsordnung eines der folgenden Staaten unterstellen:
– des Staates oder eines der Staaten, dem der Erblasser zum Zeitpunkt der Wahl angehçrte;
– des Staates oder eines der Staaten, dem der Erblasser zum Zeitpunkt des Todes angehçrte;
– des Staates, in dem der Erblasser zum Zeitpunkt der Rechtswahl seinen gewçhnlichen Aufenthalt hatte;
– des Staates, in dem der Erblasser zum Zeitpunkt des Todes seinen gewçhnlichen Aufenthalt hatte.

5 Gem. Art. 6 ErbR�bk kann der Erblasser auch f�r die Erbfolge bestimmter Nachlassgegenst�nde das Recht eines
oder mehrerer Staaten w�hlen. Man hat dabei insb. an die Wahl des jeweiligen Belegenheitsrechts f�r unbewegliche
Gegenst�nde des Nachlasses gedacht. �ber diese Vorschrift w�rde auch eine gem. Art. 25 Abs. 2 EGBGB f�r eine in
Deutschland belegene Immobilie getroffene Rechtswahl aus niederl�ndischer Sicht beachtet werden. Eine solche
nachlassspaltende Rechtswahl ist jedoch nur als „materiellrechtliche“ Rechtswahl zul�ssig, d.h. die zwingenden Be-
stimmungen des durch eine auf den gesamten Nachlass bezogene Rechtswahl oder objektiv bestimmten Rechts
(siehe Rn 8) bleiben unber�hrt.

6 Die Rechtswahl muss gem. Art. 5 Abs. 2 ErbR�bk in Form einer Verf�gung von Todes wegen „ausgedr�ckt sein“.
Die Formwirksamkeit dieser Verf�gung wiederum richtet sich nach den Bestimmungen des Haager Testamentsform-
�bereinkommens (siehe Rn 17).7 „Ausgedr�ckt sein“ bedeutet, dass eine stillschweigende Rechtswahl unbeachtlich
ist; andererseits muss diese auch nicht durch eine gesonderte ausdr�ckliche Klausel erfolgen, es gen�ge, dass ohne
Schwierigkeiten erkennbar ist, dass eine Rechtswahl getroffen wurde.8 Insbesondere ist es nicht erforderlich, die
Rechtsgrundlage f�r die Rechtswahl anzugeben. In Hinblick darauf, dass die Rechtswahl auch in anderen Staaten
auf der Basis einer anderen gesetzlichen Grundlage anerkannt werden kçnnte, ist sogar davon abzuraten. Allerdings

1 Zum alten internationalen Erbrecht siehe insb. Ebke, Ra-
belsZ 84 (1984) 319; Koenigs, MittRhNotK 1987, 238.

2 Hooge Raad, NJ 1991, 575.
3 Vgl. Palandt/Heldrich, Anh. zu Art. 5 EGBGB Rn 19 ff.
4 Hooge Raad, NJ 1947, 166; Ebke, RabelsZ 48 (1984),

338 ff. m.w.N.; umstritten war, ob sich bei niederl�ndischen
Staatsangehçrigen mit Wohnsitz in Deutschland hieraus
eine R�ckverweisung auf das deutsche Recht ergeben
konnte.

5 Niederl�ndisches Staatsblad 1996, 458.

6 Siehe das „Gr�nbuch“ der EU-Kommission samt Richt-
linienvorschlag, vgl. hierzu Dçrner/Hertel/Lagarde/Rie-
ring, IPRax 2005, 1.

7 Art. 1 Abs. 2 lit. a ErbR�bk klammert die Form der Ver-
f�gungen von Todes wegen ausdr�cklich vom Anwen-
dungsbereich des �bereinkommens aus. Hier gilt aus nie-
derl�ndischer wie auch aus deutscher Sicht das Haager
Testamentsformabkommen, s.u. Rn 17.

8 Brandis, Erbrechtsabkommen, S. 304; Waters, Report,
Ziff. 65.
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kçnnte es f�r die sp�tere Anerkennung hilfreich sein, die Umst�nde, die die Wahl dieses Rechts ermçglichen – wie
z.B. die Umst�nde, die f�r die Begr�ndung des gewçhnlichen Aufenthalts in einem bestimmten Staat sprechen – ge-
nauer darzulegen.9 Im �brigen unterliegen materielle Voraussetzungen f�r das Zustandekommen und die Wirksam-
keit der Rechtswahl dem gew�hlten Recht (Art. 5 Abs. 2 S. 2 ErbR�bk).10

7Gem. Art. 7 Abs. 2–4 Erb-IPRG wird eine Rechtswahl auch dann anerkannt, wenn sie in einer Verf�gung vorgenom-
men wurde, die vor In-Kraft-Treten des Erb-IPRG errichtet worden ist. Eine derartige, unter dem alten Recht nich-
tige Rechtswahl wird also durch die Umsetzung des ErbR�bk in den Niederlanden r�ckwirkend geheilt, soweit nur
der Erbfall nach dem 30.9.1996 eingetreten ist.

82. Objektive Bestimmung des Erbstatuts. Hat der Erblasser keine Rechtswahl getroffen oder ist die Rechtswahl
unwirksam, so ist grunds�tzlich das am gewçhnlichen Aufenthalt des Erblassers geltende Recht Erbstatut. Unter
dem gewçhnlichen Aufenthalt ist der „Lebensmittelpunkt“ einer Person zu verstehen, der Ort, an dem eine Person f�r
eine bestimmte Zeit physisch pr�sent ist und an dem sich das Zentrum ihrer sozialen Aktivit�ten befindet. Die Tat-
sache, dass der gewçhnliche Aufenthalt leicht verlegt werden kann – man denke etwa an den Fall, dass der Erblasser
auf Grund eines beruflich bedingten Auslandseinsatzes f�r ein Jahr im Ausland lebt, dort ein Studium absolviert oder
sich als Rentner auf seine Finca in Mallorca zur�ckgezogen hat – f�hrt allerdings im Erbrecht dazu, dass die Ankn�p-
fung an den gewçhnlichen Aufenthalt zu Ergebnissen f�hren kann, die zuf�llig und unangemessen erscheinen. Das
ErbR�bk hat hier eine geniale Lçsung darin gefunden, dass der gewçhnliche Aufenthalt um weitere Faktoren „ver-
st�rkt“ wird. Dabei ergibt sich die dem deutschen Rechtsanwender schon aus Art. 14 Abs. 1 EGBGB bekannte Stu-
fenpr�fung, die allerdings um verschiedene Ausweichklauseln f�r „Extremf�lle“ weiter verfeinert wird:11

– Gem. Art. 3 Abs. 1 ErbR�bk unterliegt die Erbfolge zun�chst dem Recht des Staates, in dem der Erblasser zum
Zeitpunkt seines Todes seinen gewçhnlichen Aufenthalt hatte, wenn er zugleich auch Angehçriger dieses Staates
war. Praktisch gilt dann das Heimatrecht.

– Hatte der Erblasser seinen gewçhnlichen Aufenthalt im Ausland (also einem Staat, dessen Staatsangehçrigkeit er
nicht besaß), unterliegt die Erbfolge gem. Art. 3 Abs. 2 S. 1 ErbR�bk dem Recht dieses Aufenthaltsstaates, wenn
er sich in diesem Staat mindestens f�nf Jahre unmittelbar vor seinem Tode aufgehalten hatte (2. Stufe). Unter
außergewçhnlichen Umst�nden ist aber dennoch das Heimatrecht anzuwenden, wenn der Erblasser zum Zeit-
punkt seines Todes offensichtlich mit seinem Heimatstaat enger verbunden war (Art. 3 Abs. 2 S. 2 ErbR�bk).
Dies mag z.B. in dem o.a. Rentnerfall vorliegen. Zu denken w�re auch an langj�hrige Aufenthalte in „exo-
tischen“ Staaten („der deutsche Botschafter in Havanna“), die nicht mit einer sozialen Integration verbunden
sind.

– In den verbleibenden F�llen (Stufe 3) gilt grunds�tzlich das Heimatrecht des Erblassers. Sollte aber der Erblasser
zu diesem Zeitpunkt engere Beziehungen zu einem anderen Staat haben, so gilt das Recht jenes Staates (Art. 3
Abs. 3 ErbR�bk). Letzteres ist insb. dann der Fall, wenn der Aufenthalt im ausl�ndischen Staat zwar noch keine
f�nf Jahre gedauert hat, trotzdem aber – wie im Auswandererfall – die Beziehungen zum Heimatstaat bereits
abgebrochen sind.

9Art. 17 ErbR�bk definiert das anwendbare ausl�ndische Recht als die in einem Staat geltenden Rechtsnormen unter
Ausschluss des internationalen Privatrechts des anderen Staates (sog. Sachnormverweisung), sodass R�ck- und
Weiterverweisungen aus niederl�ndischer Sicht nicht befolgt werden. Eine Ausnahme hiervon macht Art. 7 Er-
bR�bk f�r den Fall, dass das gem. Art. 3 ErbR�bk anwendbare ausl�ndische Recht auf das Recht eines dritten Staates
verweist, der sein eigenes Recht anwenden w�rde. In diesem Fall wird die Weiterverweisung beachtet, da sie zum
internationalen Entscheidungseinklang f�hrt.12

103. Praktische Folgerungen im deutsch-niederl�ndischen Verh�ltnis. Lebt ein Niederl�nder in Deutsch-
land, ist aus deutscher Sicht gem. Artt. 25 Abs. 1, 26 Abs. 5 S. 1 EGBGB f�r die Erbfolge und die Wirksamkeit seiner
Verf�gungen von Todes wegen niederl�ndisches Recht anwendbar. Besteht der gewçhnliche Aufenthalt im Inland
aber schon mindestens f�nf Jahre, erfolgt durch Art. 3 Abs. 2 S. 1 ErbR�bk – vorbehaltlich außergewçhnlicher Um-
st�nde – eine R�ckverweisung auf das deutsche Aufenthaltsrecht, sodass aus hiesiger Sicht gem. Art. 4 Abs. 1 S. 2
EGBGB deutsches Recht Erb- und Errichtungsstatut ist. Gleiches ergibt sich aus niederl�ndischer Sicht, denn gem.
Art. 17 ErbR�bk erfassen die Verweisungen des ErbR�bk grunds�tzlich nicht das Internationale Privatrecht des an-

9 Beispielsweise: „Ich bestimme die Geltung deutschen
Rechts f�r die Nachfolge von Todes wegen, da ich seit 10
Jahren in Deutschland lebe und hier meinen gewçhnlichen
Aufenthalt habe.“.

10 Da die Wirksamkeit dem gew�hlten Recht unterliegt, kann
insb. die Rechtswahl selbst dann in einem Erbvertrag er-
folgen, wenn ansonsten das auf diese Weise abgew�hlte
niederl�ndische Recht gelten w�rde, welches den Erbver-
trag nicht kennt; Schmellenkamp/Wittkowski, S. 522,
empfehlen dennoch – mçglicherweise vorsorglich f�r den

Fall, dass diese Vorschrift nicht angewandt wird – bei Ab-
schluss eines Erbvertrags vorab die Errichtung eines ein-
seitigen Testaments ausschließlich zur Vornahme einer
isolierten Rechtswahl.

11 Die Kritik als „unausgegoren“ und „misslungener Kom-
promiss“ bei M�Ko/Birk, Art. 25 EGBGB Rn 289, beruht
offensichtlich auf einem Missverst�ndnis der Konzeption,
insb. der Rechtswahl als Mittel zur Schaffung von Pla-
nungssicherheit.

12 So Waters, Report, Rn 59.
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deren Staates (sog. Sachnormverweisung), sodass die sich aus niederl�ndischer Sicht ergebende R�ckverweisung des
deutschen Rechts auf das niederl�ndische Heimatrecht des Erblassers unbeachtet bleibt und damit unmittelbar das
deutsche materielle Erbrecht angewandt wird. Durch Rechtswahl gem. Art. 5 Abs. 1 ErbR�bk kann der Erblasser
aber die Geltung niederl�ndischen Rechts herbeif�hren. Diese Rechtswahl ist auch aus deutscher Sicht zu beachten.
Zwar kennt das deutsche IPR eine umfassende erbrechtliche Rechtswahl nicht an. Die Rechtswahl verhindert aber
nach Verweisung auf das niederl�ndische Recht (Art. 25 Abs. 1 EGBGB) die R�ckverweisung des niederl�ndischen
IPR auf das deutsche Recht, sodass es bei der Geltung niederl�ndischen Rechts bleibt. Der Niederl�nder kann auch
das deutsche Recht w�hlen. Eine solche vorsorgliche Rechtswahl verhindert insb. f�r den Fall, dass der Aufenthalt in
Deutschland unterbrochen wird, einen ungewollten „Statutenwechsel“ zum niederl�ndischen Recht (gem. Art. 3
Abs. 3 ErbR�bk).

11 Ein in den Niederlanden lebender Deutscher wird aus deutscher Sicht nach seinem deutschen Heimatrecht (Art. 25
Abs. 1 EGBGB), aus niederl�ndischer Sicht (bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 2 ErbR�bk) nach
niederl�ndischem Recht beerbt. Es kommt also zu einem internationalen Entscheidungsdissens. Dieser ließe sich nur
dadurch ausschalten, dass der Erblassers gem. Art. 5 Abs. 1 ErbR�bk deutsches Recht w�hlt, sodass auch aus nieder-
l�ndischer Sicht deutsches Recht Erbstatut ist. Von einer Rechtswahl gem. Art. 25 Abs. 2 EGBGB ist im deutsch-
niederl�ndischen Verh�ltnis abzuraten, denn sie zerstçrt sowohl die Nachlasseinheit als auch den deutsch-niederl�n-
dischen Entscheidungseinklang (aus niederl�ndischer Sicht w�rde sie n�mlich gem. Art. 6 ErbR�bk die zwingenden
Bestimmungen des objektiv bestimmten niederl�ndischen Erbstatuts unber�hrt lassen).

III. Regelungsbereich des Erbstatuts
12 Dem gem. Art. 3 ErbR�bk objektiv bestimmten wie auch dem gem. Art. 5 ErbR�bk gew�hlten Recht unterliegen

s�mtliche erbrechtlich zu qualifizierenden Fragen, insb. die gesetzliche Erbfolge, die materielle Wirksamkeit von
Testamenten, die Wirkung von Erb- und Verm�chtniseinsetzungen, Pflichtteile, Ausgleichung und Anrechnung
etc. (Art. 7 Abs. 2 ErbR�bk). Vom Erbstatut ausdr�cklich ausgenommen sind gem. Art. 1 Abs. 2 ErbR�bk die
Form der Verf�gung von Todes wegen,13 die Testierf�higkeit,14 g�terrechtliche Fragen15 und der �bergang auf an-
derem als erbrechtlichem Wege (bspw. dingliche Anwachsung bei Miteigentum, Berechtigung Dritter aus Versiche-
rungsvertr�gen etc.).

13 Wenngleich das ErbR�bk von dem Grundsatz der Nachlasseinheit ausgeht, findet sich in Art. 15 ErbR�bk ein Vor-
behalt f�r erbrechtliche Sonderregelungen des Rechts des Belegenheitsstaates auf Grund ihrer wirtschaftlichen,
famili�ren oder gesellschaftlichen Bedeutung f�r bestimmte Immobilien, Unternehmen etc. Dies zielt insb. auf Erb-
hofgesetze etc.

IV. Wirksamkeit der Verf�gungen von Todes wegen
14 1. Materielle Wirksamkeit. Die Wirksamkeit und Wirkungen eines einseitigen Testaments unterliegen gem. Art. 7

Abs. 2 lit. e ErbR�bk dem Erbstatut. Die Ankn�pfung eines besonderen, nach den Umst�nden zum Zeitpunkt der
Errichtung bestimmten Errichtungsstatuts – wie in Art. 26 Abs. 5 S. 1 EGBGB – sieht das ErbR�bk f�r Testamente
nicht vor. Der wohlberatene Testator kann sich gegen einen bei Errichtung noch nicht voraussehbaren Statutenwech-
sel und die damit einhergehende ge�nderte Beurteilung der Wirksamkeit und Wirkungen des Testaments jedoch
durch eine Rechtswahl gem. Art. 5 ErbR�bk absichern. Die Testierf�higkeit ist gem. Art. 1 Abs. 2 lit. b ErbR�bk
vom Erbstatut ausgenommen. Sie unterliegt gem. Art. 6 AB dem Heimatrecht des Testators.16

15 2. Gemeinschaftliche Testamente, Erbvertr�ge und Erbverzichtsvertr�ge. Besondere Vorschriften enthalten
Art. 8–12 ErbR�bk f�r die materielle Wirksamkeit von Erbvertr�gen. Dies betrifft nicht nur Erbvertr�ge im eigent-
lichen Sinn, sondern auch auf einer Vereinbarung beruhende gegenseitige – nicht notwendig gemeinschaftliche –
Testamente sowie Erb- und Pflichtteilsverzichtsvertr�ge.17

16 Die materielle Wirksamkeit, die Wirkungen der Vereinbarung und das Erlçschen eines Erbvertrags unterliegen dem
Recht, das nach den Umst�nden am Tag des Vertragsabschlusses kraft Rechtswahl oder objektiver Ankn�pfung Erb-
statut gewesen w�re (Art. 9 Abs. 1 ErbR�bk; Errichtungsstatut). Ist der Erbvertrag nach diesem Recht nichtig, gilt
hilfsweise das im Zeitpunkt des Todes bestimmte (effektive) Erbstatut (Art. 9 Abs. 2 ErbR�bk). Es ist also eine Hei-
lung durch nachtr�glichen Statutenwechsel mçglich. Betrifft der Erbvertrag den Nachlass mehrerer Personen, wird
dessen Zul�ssigkeit kumulativ nach den Erbstatuten s�mtlicher Personen gepr�ft (Art. 10 Abs. 1 ErbR�bk), sodass
die Unzul�ssigkeit nach dem f�r einen Erblasser geltenden Recht unwiederbringlich zur Nichtigkeit der von s�mt-
lichen Beteiligten getroffenen Verf�gungen f�hrt. Diese außergewçhnlich scharfe Rechtsfolge wird nur dadurch er-

13 Siehe hierzu Rn 17.
14 Siehe hierzu Rn 14.
15 Hierf�r gelten in den Niederlanden die Bestimmungen des

Haager �bereinkommens �ber das auf G�terst�nde anzu-
wendende Recht vom13.3.1978, Text z.B. in RabelsZ 41

(1977) 554; s.a. Schotten/Schmellenkamp, Das Internatio-
nale Privatrecht in der notariellen Praxis, 1995, S. 302, 343.

16 Vgl. Charisius, Niederl�ndisches IPR, S. 149.
17 Waters, Report, Rn 94.
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tr�glich, dass die Parteien gem. Art. 11 ErbR�bk durch ausdr�ckliche Rechtswahl den Erbvertrag hinsichtlich sei-
ner Wirkungen und seiner Wirksamkeit dem Recht eines Staates unterstellen kçnnen, dem eine der Personen, deren
Nachlass durch den Vertrag betroffen ist, bei Abschluss des Vertrags angehçrt oder in dem sie ihren gewçhnlichen
Aufenthalt hat. Eine solche Rechtswahl l�sst jedoch gem. Art. 12 Abs. 2 ErbR�bk – anders als eine unter den Voraus-
setzungen des Art. 5 ErbR�bk getroffene Rechtswahl – die Pflichtteile einer am Vertragsabschluss nicht beteiligten
Person unber�hrt.

173. Formstatut. Das auf die Formwirksamkeit von gemeinschaftlichen und Einzeltestamenten anwendbare Recht
bestimmt sich nach dem Haager Testamentsform�bereinkommen, welches f�r die Niederlande am 2.11.1969
in Kraft getreten ist.18 Die Formwirksamkeit eines Erbvertrags wird vom Testamentsform�bereinkommen nicht er-
fasst. Sie bestimmt sich gem. Art. 10 AB nach dem Recht des Errichtungsortes, wobei aber nach der Auslegung durch
die Rechtsprechung die Einhaltung der Formerfordernisse der lex causae, also des Errichtungsstatuts gen�gt.19

V. Statut der Nachlassabwicklung
18Gem. Art. 4 Abs. 1 Erb-IPRG unterliegen die Erbauseinandersetzung, insb. die Haftung der Erben f�r die Schulden

des Erblassers, und die Voraussetzungen, unter denen die Erben die Haftung hierf�r ausschließen oder beschr�nken
kçnnen, dem niederl�ndischen Recht, wenn der Erblasser seinen letzten gewçhnlichen Aufenthalt in den Niederlan-
den hatte. Umfasst wird hiervon auch der Erbschaftserwerb und die Nachlassteilung durch die Erben. Die Auf-
gaben und Kompetenzen eines Testamentsvollstreckers sind gem. Art. 5 Erb-IPRG nach dem niederl�ndischen
Recht zu beurteilen, wenn der Erblasser seinen letzten gewçhnlichen Aufenthalt in den Niederlanden hatte. Auf diese
Weise kommt es zu einer „funktionellen Nachlassspaltung“, wenn auf Grund einer Rechtswahl oder eines noch nicht
f�nf Jahre dauernden Aufenthalts nicht im Heimatstaat ein anderes als das am gewçhnlichen Aufenthalt geltende
Recht Erbstatut ist. Lag der gewçhnliche Aufenthalt im Ausland, so wird angenommen, dass diese Bestimmung ent-
sprechend anwendbar ist, also das ausl�ndische Aufenthaltsrecht f�r die Nachlassabwicklung gilt.20

B. Materielles Erbrecht
I. Vorbemerkung

19Das niederl�ndische Erbrecht ist mit Wirkung vom 1.1.2003 an vollst�ndig neu gestaltet worden. Mit diesem Zeit-
punkt trat das „Neue Erbrecht“ als viertes Buch des neuen niederl�ndischen B.W. in Kraft. Dieses lçste das noch weit
gehend auf dem Code Napol�on beruhende Erbrecht des 1838 in Kraft getretenen „alten“ B.W. ab. Inhaltlich stellt es
insbesondere das bis dahin geltende Verh�ltnis von Verwandten- und Ehegattenerbrecht bei der gesetzlichen Erb-
folge auf den Kopf.

II. Erbf�higkeit
20Erben kann nur, wer den Erblasser �berlebt hat. Der nasciturus gilt gem. Art. 1:2 B.W. als vor dem Erbfall geboren,

wenn er lebend geboren wird. Kommen mehrere Personen um, ohne dass festgestellt werden kann, wer den anderen
�berlebt hat, gelten sie als gleichzeitig verstorben und beerben sich nicht gegenseitig (Art. 4:2 Abs. 1 B.W.). Ein Erb-
und ein Pflichtteilsverzicht ist nicht wirksam. Gem. Art. 4:3 B.W. ist erbunw�rdig, wer wegen des Versuchs oder der
vollendeten Tçtung des Erblassers verurteilt worden ist, wer ihn unrichtigerweise einer mit Freiheitsstrafe von min-
destens vier Jahren bedrohten Straftat beschuldigt hat oder dessen Testament unterschlagen, vernichtet oder ver-
f�lscht hat.

III. Gesetzliche Erbfolge
211. Das Erbrecht der Verwandten. Gesetzliche Erben erster Ordnung sind die Abkçmmlinge zu gleichen Teilen

(Art. 4:10 Abs. 1 lit. a B.W.). Anstelle eines vorverstorbenen, enterbten, erbunw�rdigen oder ausschlagenden Kindes
treten dessen Abkçmmlinge in dessen Erbteil ein (Art. 4:10 Abs. 2, 4:12 B.W.). Die eheliche oder uneheliche Ab-
stammung spielt seit dem 13.6.1979 im Erbrecht keine Rolle mehr. Die Adoption begr�ndet ein Verwandtenverh�lt-
nis zu dem Annehmenden und seinen Verwandten und beendet die Beziehungen zu den leiblichen Verwandten
(Art. 1:229 B.W.). Daher treten erbrechtliche Beziehungen nur zu den Wahlverwandten ein. Soweit nicht der �ber-
lebende Ehegatte oder ein Erbe des Erblassers verpflichtet ist, diesem Unterhalt zu leisten, erh�lt ein Kind des Erb-
lassers, welches minderj�hrig ist oder sein Studium noch nicht beendet hat, aus dem Nachlass mindestens den Betrag,
welcher f�r die Versorgung bis zur Vollj�hrigkeit bzw. bis zum Abschluss des 21. Lebensjahres erforderlich ist
(Art. 4:35 B.W.).

18 BGBl II 1969 S. 2200; die Niederlande haben allerdings
einen Vorbehalt gem. Art. 10 Testamentsformabkommen
gegen die m�ndlich errichteten Testamente eingelegt,
BGBl II 1982, S. 684.

19 S. Charisius, Niederl�ndisches IPR, S. 70 m.w.N.
20 Hayton/Duynstee/Houben, European Succession Laws, 2.

Auflage London 2002, Rn 15.74.

17 Nieder
– Form

18 Nieder
– Nach

20 Nieder
– Erbf�

21 Nieder
– Gese

ff.)

21 Nieder
– Verw

ff.)
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22 Erben zweiter Ordnung sind die Eltern des Erblassers gemeinsam mit den Geschwistern des Erblassers (Art. 4:10
Abs. 1 lit. b B.W.). Die Eltern bzw. der �berlebende alleinige Elternteil erben mit den Br�dern und Schwestern des
Erblassers grunds�tzlich zu gleichen Teilen. Die Erbquote eines Elternteils betr�gt aber zumindest 1/4 des Nachlasses
(Art. 4:11 Abs. 3 B.W.). F�r vorverstorbene Geschwister treten deren Abkçmmlinge nach den Regeln der Repr�sen-
tation in deren jeweiliges Erbteil ein.21 Halbb�rtige Geschwister erhalten grunds�tzlich die H�lfte des Anteils eines
vollb�rtigen (Art. 4:11 Abs. 2 B.W.).

23 In dritter Ordnung erben die Großeltern bzw. deren Abkçmmlinge (Art. 4:10 Abs. 1 lit. c B.W.); in vierter Ord-
nung die Urgroßeltern bzw. deren Abkçmmlinge (Art. 4:10 Abs. 1 lit. d B.W.). �ber die vierte Ordnung und Ver-
wandte des sechsten Grades hinaus findet keine gesetzliche Erbfolge statt.

24 2. Das Erbrecht des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartners. a) Erbquote. Der Ehegatte ist
Erbe erster Ordnung und erbt mit den Abkçmmlingen zu gleichen Teilen (Art. 4:10 Abs. 1 lit. a B.W.). Daher schließt
er die Verwandten des Erblassers in den weiteren Ordnungen von der gesetzlichen Erbfolge aus. Bei Fehlen von Ab-
kçmmlingen wird er gesetzlicher Alleinerbe. Das Erbrecht des Ehegatten endet nicht nur mit Scheidung der Ehe, son-
dern auch schon mit der Trennung der Eheleute von Tisch und Bett (Art. 4:10 lit. a B.W.).

25 Probleme ergeben sich dann, wenn die Eheleute nach niederl�ndischem Recht von Tisch und Bett getrennt sind,
jedoch bei beiden oder einem Ehepartner deutsches Recht Erbstatut ist. Da das Erbrecht des Ehegatten eines deut-
schen Erblassers nach § 1933 BGB erst mit Beantragung der oder Zustimmung zur Scheidung endet, kann dann u.U.
ein einseitiges gesetzliches Erbrecht und Pflichtteilsrecht seines nach niederl�ndischem Recht beerbten Ehegatten
bestehen bleiben. Das Problem ist in der Literatur und Rechtsprechung bislang noch nicht eindeutig gekl�rt. M.E.
sollte man die Beendigung des Ehegattenerbrechts als Folge der Trennung von Tisch und Bett dem Recht entnehmen,
nach dem die Trennung ausgesprochen worden ist.22 Beruht die Geltung deutschen Erbrechts bei einem niederl�n-
dischen Erblasser auf einer R�ckverweisung des niederl�ndischen Rechts, kann der von Tisch und Bett getrennte nie-
derl�ndische Ehegatte dieses Problem durch eine Rechtswahl zugunsten des niederl�ndischen Rechts beseitigen. Ist
der Erblasser deutscher Staatsangehçriger, scheidet die Rechtswahl jedenfalls aus deutscher Sicht aus. Er sollte nach
Mçglichkeit einen wechselseitigen Pflichtteilsverzicht anstreben und den Ehegatten testamentarisch enterben.

26 Dem Ehegatten im Erbrecht in jeder Hinsicht gleichgestellt ist der Partner einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft (Art. 4:8 Abs. 1 B.W.). Im Unterschied zum deutschen Recht ist dabei zu beachten, dass nach niederl�n-
dischem Recht die Begr�ndung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft auch zwischen zwei heterosexuellen Part-
nern mçglich ist (Art. 1:80a ff. B.W.). Dar�ber hinaus ist seit einigen Jahren die Ehe auch f�r gleichgeschlechtliche
Paare (Homo-Ehe) geçffnet (Art. 1:30 B.W.).23

27 Soweit deutsches Recht Erbstatut ist, ist nicht gesichert, ob die (insb. die hetero-, aber auch die homosexuelle) Le-
benspartnerschaft mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft deutschen Rechts gleichgesetzt wird. Die Anerken-
nung einer gleichgeschlechtlichen Ehe bzw. der heterosexuellen eingetragenen Lebenspartnerschaft wird mçglicher-
weise auf verfassungsrechtlich begr�ndete Vorbehalte stoßen.24 Um diese Probleme auszuschalten, sollte die
Erbfolge mçglichst testamentarisch geregelt werden. Daneben kann durch eine Rechtswahl gem. Art. 5 ErbR�bk
der Gleichklang zwischen Partnerschafts- und Erbstatut herbeigef�hrt werden.25

28 b) Das Besondere Gesetzliche Erbrecht des �berlebenden Ehegatten. �ber den gesetzlichen Erbteil hinaus
steht dem Ehegatten seit dem 1.1.2003 neben Abkçmmlingen des Erblassers das Besondere Gesetzliche Erbrecht26

zu, um ihm zu ermçglichen, sein Leben im bis zum Erbfall gef�hrten Rahmen weiter zu f�hren (Art. 4:13 ff. B.W.).
Vorbild hierf�r war das bis zur Reform in der notariellen Kautelarpraxis herausgebildete Modell der „elterlichen
Nachlassverteilung“.27 Danach f�llt dem �berlebenden Ehegatten der gesamte Nachlass zu, und zwar auch inso-
weit, wie die Abkçmmlinge zur Erbfolge berufen sind. Der Ehegatte wird also praktisch Alleinerbe. Der Erblasser
kann diesen Anfall testamentarisch ausschließen. Der �berlebende Ehegatte kann das Besondere Gesetzliche Erb-
recht innerhalb von 3 Monaten nach dem Eintritt des Erbfalls durch notariell beurkunde Erkl�rung ausschlagen
(Art. 4:18 B.W.) und erbt dann nach den allgemeinen Regeln mit den Abkçmmlingen zu gleichen Teilen (siehe
Rn 24).

21 Nach altem Recht erbten noch die Geschwister zugleich mit
den Eltern, zu gleichen Teilen. Ein Elternteil erhielt aber
eine Mindestquote von 1/4.

22 Siehe Mayer/S�ß/Tanck/S�ß, Handbuch Pflichtteilsrecht,
§ 15 Rn 151.

23 Ausf�hrlich Jakobs, Die eingetragene Lebenspartnerschaft
im Internationalen Privatrecht, 2001, S. 47 ff.

24 Vgl. z.B. den rechtspolitisch wohl verfehlten Art. 17b
Abs. 4 EGBGB bzw. Art. 6 EGBGB – wenngleich auch die
eingetragene Lebenspartnerschaft des deutschen Rechts

weit gehend der Ehe nachgebildet ist – hierzu z.B. Gebauer,
AnwK-BGB, Art. 17a EGBGB Rn 77 f. m.w.N.

25 Eine isolierte Rechtswahl allein verspricht noch keine ab-
solute Sicherheit, denn die Anerkennung der Homo-Ehe
bzw. der heterosexuellen eingetragenen Lebenspartner-
schaft kçnnte �ber das Vehikel der Vorfragenankn�pfung
zu Fall gebracht werden; vgl. bereits S�ß, DNotZ 2001, 173.

26 Der Begriff stammt von Henrich/Schwab/Breemhaar,
Testierfreiheit, S. 147 ff.

27 Hierzu z.B. Luijten, MittRhNotK 1986, 109; Weber, DNotI,
Deutsch-Niederl�ndischer Rechtsverkehr, S. 136.
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29Die Rechte der Kinder beschr�nken sich auf eine verzinsliche aufschiebend befristete Geldforderung gegen den �ber-
lebenden Ehegatten in Hçhe des Werts ihres jeweiligen Erbteils. Dabei kann der Erblasser durch testamentarische
Verf�gung anordnen, dass auch Stiefkinder in die Verteilung einbezogen werden (Art. 4:27 B.W.). Diese Geldfor-
derung entsteht zwar mit dem Erbfall. Sie wird jedoch grunds�tzlich erst mit dem Tode des Ehegatten f�llig. Vorzei-
tige F�lligkeit tritt mit Erçffnung des Konkurs- oder Vergleichsverfahrens �ber das Vermçgen des Ehegatten ein
(Art. 4:13 Abs. 3 B.W.) oder wenn der Erblasser die F�lligkeit testamentarisch abweichend geregelt hat. Der Ehegatte
hat das Recht, die Geldforderung auch schon vorher zu begleichen.

30Umstritten war schon unter der Geltung des alten Rechts, wie diese besondere Position des �berlebenden Erblassers
bei Geltung niederl�ndischen Erbstatuts in einem deutschen Fremdrechtserbschein gem. § 2369 BGB zu titulieren
war. Einige Autoren hielten die unmittelbare dingliche Zuordnung der im Inland belegenen Gegenst�nde an einen
einzelnen der Erben f�r unvereinbar mit den Grunds�tzen des deutschen Sachenrechts (Spezialit�tsprinzip).28

Eine neuere Auffassung wies darauf hin, dass der Ehegatte dann, wenn ihm der gesamte im Inland belegene Nachlass
zugewiesen wird, funktionell einem mit aufschiebend bedingten Geldverm�chtnissen belasteten Alleinerben gleich-
stehe, sodass ihm ein Alleinerbschein zu erteilen sei.29 Diesem ist zumindest f�r die neue Rechtslage uneingeschr�nkt
zuzustimmen, denn der Ehegatte �bernimmt den gesamten Nachlass einschließlich Aktiva und Passiva (Art. 4:14
Abs. 3 B.W.). Daher handelt es sich um keine Individual-, sondern um eine Universalsukzession, sodass eine Kol-
lision mit sachenrechtlichen Grunds�tzen nicht mehr denkbar ist.30

31In bestimmten F�llen, deren Eintritt regelm�ßig dazu f�hrt, dass die Kinder eine Beeintr�chtigung ihres befristeten
Verm�chtnisanspruchs zu bef�rchten haben, kann das Gericht ihnen nach billigem Ermessen unter Anrechnung auf
ihren Geldanspruch einzelne Nachlassgegenst�nde zuteilen (Art. 4:19 ff. B.W.):
– Der �berlebende Ehegatte ist ihr leiblicher Elternteil, will sich jedoch neu verheiraten und damit die zum Nach-

lass gehçrenden Gegenst�nde in die G�tergemeinschaft mit dem neuen Ehegatten einbringen (Wiederverhei-
ratungsfall). Die Kinder kçnnen hier die �bertragung des Eigentums an bestimmten Gegenst�nden verlangen.
Der �berlebende Ehegatte beh�lt hieran allerdings einen Nießbrauch (Art. 4:19 B.W.).

– Der �berlebende wiederverheiratete Ehegatte stirbt, ohne dass die Kinder das o.g. Recht bei dessen Wiederver-
heiratung geltend gemacht haben: Hier kçnnen die Kinder die Sachen von dem Stiefelternteil herausverlangen,
wenn dieser auf Grund des Besonderen Gesetzlichen Erbrechts des Ehegatten quasi Alleinerbe geworden ist
(nachtr�gliche Stiefkindsituation, Art. 4:20 B.W.). Tritt das Besondere Gesetzliche Erbrecht des Stiefeltern-
teils nicht ein, kçnnen die Kinder ihr Recht auf �bertragung der Gegenst�nde gegen den/die testamentarischen
bzw. gesetzlichen Erben des �berlebenden Ehegatten geltend machen. In diesen F�llen kann kein Nießbrauch
vorbehalten werden, da der nun �berlebende Ehegatte nicht Ehegatte des Erblassers war.

– Der �berlebende Ehegatte ist kein Elternteil der Kinder. Hier haben die Kinder keine Aussicht, den �berlebenden
Ehegatten zu beerben und außer der Geldforderung eine Beteiligung an dessen Nachlass zu erwerben (anf�ng-
liche Stiefkindsituation). Auch hier kann der �berlebende Stiefelternteil sich an den auf die Kinder �bertrage-
nen Gegenst�nden aber wie in Fall 1 den Nießbrauch vorbehalten (Art. 4:21 B.W.).

– Der �berlebende Elternteil ist Stiefelternteil, die Kinder haben aber das Gestaltungsrecht noch nicht beim Erbfall
ausge�bt. Sie kçnnen dieses dann beim Tod des Stiefelternteils gegen�ber dessen Erben aus�ben und sich auf
diese Weise unter Anrechnung auf den Anspruch aus dem Geldverm�chtnis einige „Erbst�cke“ sichern
(Art. 4:22 B.W.).

32c) G�terrechtlicher Ausgleich. Gesetzlicher G�terstand niederl�ndischen Rechts ist die allgemeine G�ter-
gemeinschaft.31 Der �berlebende Ehegatte erh�lt daher noch vor der Nachlassauseinandersetzung die H�lfte des ehe-
lichen Gesamtguts. Grunds�tzlich ist das gesamte Vermçgen der Eheleute Gesamtgut. Ausgenommen ist lediglich
das Vorbehaltsgut, insb. das Vermçgen, das einem der Ehegatten durch Schenkung oder Testament mit der Auflage
zugekommen ist, dass es nicht in die G�tergemeinschaft f�llt. Voraussetzung f�r den Eintritt der allgemeinen G�ter-
gemeinschaft ist freilich die Geltung niederl�ndischen G�terstatuts gem. Art. 15 EGBGB.

33Verbreitester vertraglicher G�terstand ist die G�tertrennung, die regelm�ßig „mit Verrechnungsklausel“ verein-
bart wird. Auf Grund der gebr�uchlichsten Fassung der Verrechnungsklausel erwirbt der Ehegatte bei Beendigung
der Ehe durch Tod des anderen Ehegatten eine schuldrechtliche Ausgleichsforderung gegen die Erben, durch die
wirtschaftlich das gleiche Ergebnis erreicht wird, als wenn der gesetzliche G�terstand der allgemeinen G�tergemein-
schaft gegolten h�tte.

28 Johnen, MittRhNotK 1986, 67; Koenigs, MittRhNotK
1987, 253; Staudinger/Dçrner, 13. Auflage 1995, Art. 25
EGBGB Rn 268, 844 (jetzt aufgegeben).

29 OLG D�sseldorf MittRhNotK 1985, 198; Staudinger/Dçr-
ner, 2000, Anh. Art. 25 f. EGBGB Rn 474; Luijten,
MittRhNotK 1986 112.

30 So daher jetzt auch zutreffend Eule, RNotZ 2003, 439.
31 Wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen, Art. 1:93

B.W.; hierzuAnwK-BGB, Bd. 4/Kl�sener/Inan/Oomen,
L�nderbericht Niederlande Rn 32 ff.; Schotten/Schmellen-
kamp, Das Internationale Privatrecht in der notariellen
Praxis, 1995, S. 345.

31 Nieder
– Stief

31 Nieder
– Wied

32 Nieder
– G�te

32 Nieder
– G�te

33 Nieder
– G�te
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34 3. Anrechnung auf den gesetzlichen Erbteil. Gem. Art. 4:229 Abs. 1 B.W. sind die Erben im Verh�ltnis zu den
Miterben verpflichtet, den Wert einer vom Erblasser erhaltenen Schenkung auszugleichen, soweit der Erblasser dies
bei der Schenkung oder durch letztwillige Verf�gung angeordnet hat. Die Verpflichtung zur Ausgleichung kann al-
lerdings durch letztwillige Verf�gung wieder erlassen werden (Art. 4:229 Abs. 2 B.W.). Dies gilt auch f�r die kraft
Eintrittsrechts zur Erbfolge kommenden Personen, bei denen die eigenen und die Empf�nge dessen, in dessen Stel-
lung sie eintreten, auszugleichen sind.

IV. Testamentarische Erbfolge
35 1. Materielle Wirksamkeit des Testaments. Die Testierf�higkeit tritt mit 16 Jahren ein (Art. 4:55 Abs. 1 B.W.).

Zuwendungen sind anfechtbar, wenn sie zugunsten des beurkundenden Notars, zugunsten des Vormunds, behandeln-
der �rzte oder des Krankenpflegepersonals erfolgten (Art. 4:57 ff. B.W.).

36 Der Testator kann das Testament durch erneutes Testament widerrufen (Art. 4:111 B.W.). Der Widerruf kann aus-
dr�cklich erfolgen oder dadurch, dass eine neue Verf�gung getroffen wird, die mit der �lteren in Widerspruch steht
(Art. 4:112 B.W.). Ein eigenh�ndiges Testament kann der Testator durch R�cknahme aus der notariellen Verwah-
rung widerrufen.

37 2. Testamentsformen. Praktisch gebr�uchlichste Testamentsform ist in den Niederlanden das notariell beurkun-
dete Testament. Dieses kann vom Notar oder vom Konsul errichtet werden. Die Herbeiziehung von 2 Zeugen bei der
Errichtung des notariellen Testaments verlangt das materielle Erbrecht nicht mehr allgemein (anders noch Art. 985
B.W. a.F.), sondern nur noch f�r die Errichtung eines Nottestaments gem. Art. 4:97 ff. B.W. (Art. 4:103 B.W.). Das
Testament wird beim Notar hinterlegt und die Errichtung zum Testamentsregister (siehe Rn 39) gemeldet.

38 Daneben gibt es auch ein sog. holografes (onderhandse) Testament. Ein solches ist jedoch nur wirksam, wenn es vom
Erblasser beim Notar hinterlegt worden ist und dieser �ber die Hinterlegung eine Urkunde errichtet hat (Art. 4:95
Abs. 2 B.W.). Ohne Hinterlegung ist ein vom Erblasser vollst�ndig eigenh�ndig geschriebenes, datiertes und unter-
schriebenes holografes Testament nur als „Kodizill“ wirksam. Durch derartiges Kodizill kçnnen Verm�chtnisse �ber
Kleidungsst�cke, einzelne Schmuckst�cke und einzelne B�cher angeordnet werden (Art. 4:97 B.W.).

39 3. Testamentsregister. Niederl�ndische Notare haben die Tatsache, dass eine Verf�gung von Todes wegen von
ihnen beurkundet wurde oder bei ihnen hinterlegt wurde (d.h. die Person des Erblassers und der Notar, bei dem
das Testament hinterlegt wurde, nicht aber den Inhalt der Verf�gung) dem Zentralen Testamentsregister32 in
Den Haag anzuzeigen.33 Auf diese Weise werden alle Testamente erfasst, die in den Niederlanden unter Beachtung
der Formerfordernisse niederl�ndischen Rechts errichtet wurden. Der Notar kann dann durch Anfrage beim Testa-
mentsregister sicher feststellen, ob gesetzliche oder testamentarische Erbfolge eingetreten ist. L�cken kçnnen sich
aber insb. bei im Ausland errichteten Testamenten ergeben. Auch solche Testamente sollten daher zumindest dann,
wenn mçglicherweise eine Nachlassabwicklung in den Niederlanden stattfinden wird, gemeldet werden. Das Zen-
trale Testamentsregister34 nimmt auch Meldungen von ausl�ndischen Notaren �ber die Errichtung eines Testaments
entgegen.35 Dar�ber hinaus kçnnen deutsche Notare oder Rechtsanw�lte nach dem Tod des Erblassers eine Auskunft
beim Testamentsregister einholen.

40 4. Erbeinsetzung. Der Testator kann einen oder mehrere Erben einsetzen (Art. 4:115 B.W.). Auch die testamen-
tarischen Erben erwerben den Nachlass unmittelbar mit dem Erbfall (Ipso-iure-Erwerb).

41 Die Vor- und Nacherbfolge sind dem niederl�ndischen Recht grunds�tzlich nicht bekannt. Art. 926 des alten B.W.
hat diese sogar ausdr�cklich verboten – wenngleich dieses aus dem Code Napol�on stammende Verbot schon durch
Ausnahmen erheblich abgeschw�cht war.36 Es gibt jedoch die Mçglichkeit, einen Erben einzusetzen und jemand an-
derem den Nießbrauch am Nachlass bzw. an einem Teil des Nachlasses zuzuwenden. Ausdr�cklich geregelt ist die
bedingte und befristete Erbeinsetzung. Allerdings gelten auch in dem Fall, dass jemand unter auflçsender Bedingung
zum Erben eingesetzt worden ist (im deutschen Recht der Fall der „konstruktiven Nacherbfolge“), gem. Art. 4:138
Abs. 2 B.W. f�r den an erster Stelle eingesetzen Erben die Vorschriften �ber den Nießbrauch (vruchtgebruik,
Art. 3:203–226. B.W.). Der Erblasser kann ihn allerdings auch erm�chtigen, „die G�ter zu verzehren und ohne Be-
dingungen zu ver�ußern“ (Art. 4:138 Abs. 2 S. 2 B.W.). Ist eine aufschiebend bedingte Erbfolge 30 Jahre nach dem
Erbfall noch nicht eingetreten, verf�llt diese; eine auflçsend bedingte Erbfolge wandelt sich nach 30 Jahren in eine
unbedingte um (Art. 4:140 Abs. 1 B.W.).

32 Art. 3 des Gesetzes �ber das Zentrale Testamentsregister
vom12.1.1977, bei Ferid/Firsching/Dçrner/Hausmann/
Weber, Internationales Erbrecht, Niederlande, Texte C II
12.

33 Die Niederlande haben das Baseler Europ�ische Abkom-
men �ber die Einrichtung einer Organisation zur Regis-
trierung von Testamenten vom 16.5.1972 ratifiziert; siehe

Staudinger/Dçrner, Vorbem. zu Art. 25 EGBGB Rn 142 ff.,
mit dem Text des Abkommens.

34 Anschrift: Centraal Testamentenregister, Schedeldoeks-
haven 100, Postbus 20301, NL-s`Gravenhage.

35 Ferid, MittBayNot 1972, 280.
36 Siehe Weber, in: DNotI, Deutsch-Niederl�ndischer

Rechtsverkehr, S. 108 ff.
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42F�r den Nießbrauch an im Inland belegenen Gegenst�nden gilt gem. Art. 43 Abs. 1 EGBGB deutsches Sachenrecht.
Im Fall eines zur Verf�gung befugten bedingt eingesetzten Erben l�sst sich seine erbrechtliche Rechtsstellung durch
Einr�umung eines Nießbrauchs an den im Inland belegenen Sachen nicht vollst�ndig nachvollziehen, da der Nieß-
brauch nicht zur Ver�ußerung der Sache berechtigt. Vielmehr entspricht seine Stellung der eines befreiten Vorerben,
sodass ihm m.E. in Deutschland auch ein entsprechender (Fremdrechts-)Erbschein zu erteilen w�re.

435. Verm�chtnis und Auflage. Verm�chtnisse wirken schuldrechtlich (Damnationslegat, Art. 4:117 Abs. 1 B.W.).
Gegenstand eines Verm�chtnisses kçnnen eine bestimmte Sache sein, Gegenst�nde einer bestimmten Art, eine For-
derung, ein Nießbrauch an einzelnen Gegenst�nden bzw. am gesamten oder einem Bruchteil des Nachlasses etc. Ein
Geldverm�chtnis wird erst sechs Monate nach dem Erbfall f�llig (Art. 4:125 Abs. 1 B.W.).

44Der Testator kann auch Auflagen (testamentaire last) anordnen (Art. 4:130 B.W.). Die Erbeinsetzung oder das Ver-
m�chtnis steht dann grunds�tzlich unter der auflçsenden Bedingung, dass der Richter wegen Nichterf�llung der
Auflage diese Zuwendung f�r verfallen erkl�rt (Art. 4:131 Abs. 1 B.W.). Bei einem Erben, der in dem gesetzlichen
G�terstand der G�tergemeinschaft niederl�ndischen Rechts lebt, kann der Testator bestimmen, dass das diesem letzt-
willig zugewandte Vermçgen nicht in die G�tergemeinschaft f�llt, sondern dessen Vorbehaltsgut bleibt.

45Schließlich kann der Erblasser durch letztwillige Verf�gung eine Stiftung ins Leben rufen und dieser den Nachlass
zuzuwenden (Art. 4:135 B.W.).

466. Gemeinschaftliches Testament und Erbvertrag. Zul�ssig sind allein einseitige und jederzeit frei widerrufli-
che Verf�gungen von Todes wegen. Gemeinschaftliche Testamente sind nach Art. 4:93 B.W. nichtig. Erbvertr�-
ge, also Vertr�ge, die sich auf eine noch nicht angefallene Erbschaft insgesamt oder eine Quote hiervon beziehen,
sind auch nach dem neuen Erbrecht unzul�ssig (Art. 4:4 Abs. 2 B.W.).

47Die Zul�ssigkeit der gemeinschaftlichen Testamentserrichtung wird in den Niederlanden kollisionsrechtlich als
Formfrage qualifiziert.37 Auch bei Geltung niederl�ndischen Rechts als Errichtungsstatut sind die Verf�gungen
also wirksam, wenn nur einer der zahlreichen Ankn�pfungspunkte in Art. 1 Haager Testamentsform�bereinkommen
(z.B. der Errichtungsort) zu einem Recht f�hrt, das die gemeinschaftliche Errichtung zul�sst. Die Praxis der deut-
schen Gerichte folgt dem, soweit es um gemeinschaftliche Testamente von Niederl�ndern geht.38 Die Wirkungen
des Testaments, also auch die Bindungswirkung, sind selbstverst�ndlich nicht nach dem Formstatut, sondern nach
dem f�r die materielle Wirksamkeit geltenden Recht (siehe Rn 16) zu beurteilen.39 Auch die materielle Wirksamkeit
vertragsm�ßig getroffener Verf�gungen nach dem Formstatut zu beurteilen, ist dagegen wenig einleuchtend.40

48Andere Vereinbarungen auf den Todesfall, insb. Schenkungen auf den Todesfall, sind zul�ssig. Vom (unzul�ssi-
gen) Erbvertrag unterscheiden sie sich dadurch, dass sich die Schenkung nur auf bestimmte Gegenst�nde und nicht
auf den Nachlass insgesamt bzw. einen bestimmten Bruchteil beziehen darf. Die Schenkung von Todes wegen wird
bei der Nachlassabwicklung wie ein Verm�chtnis behandelt (Art. 4:126 B.W.). Gem. Art. 7:177 B.W. muss der
Schenkungsvertrag notariell beurkundet werden.

49Bei der sog. institution contractuelle (Art. 1:146 ff. B.W.) schenken sich Ehegatten bzw. Verlobte in einem Ehe-
vertrag ganz oder teilweise ihren Nachlass. Solche Vertr�ge kçnnen vor der Eheschließung getroffen werden,
nach der Eheschließung erst nach Ablauf eines Jahres nach Eheschließung und nur mit gerichtlicher Genehmigung41

(Art. 1:118 f. B.W.; siehe Rn 50). In der Praxis kommt sie kaum noch vor. Verbreitet ist dagegen die Vereinbarung der
G�tertrennung mit Verrechnungsklausel. Hier stellen sich die Eheleute f�r den Fall der Beendigung der Ehe durch
Tod so, als ob sie die ganze Zeit der Ehe in allgemeiner G�tergemeinschaft gelebt h�tten.42

507. G�terrechtliche Gestaltungen. Eine weitere, der vertragsm�ßig bindenden gegenseitigen Erbeinsetzung von
Ehegatten nahezu gleichwertige Gestaltung stellt im niederl�ndischen Recht die im Rahmen der gesetzlichen G�ter-
gemeinschaft vereinbarte sog. Verbleibensklausel dar. Hierbei gehen beim Tod eines Ehegatten s�mtliche oder be-
stimmte Gegenst�nde des Gesamtguts auf den �berlebenden Ehegatten �ber (vgl. Art. 1:100 B.W.). Da die G�ter-
gemeinschaft niederl�ndischen Rechts keine Gesamthand begr�ndet, erfolgt dies nicht unmittelbar im Wege der

37 Hooge Raad NJ 1939, 848; Koenigs, MittRhNotK 1987,
244; von Overbeck, ZfRV, 1964, 145, jeweils noch zu
Art. 977 (altes) B.W.

38 Siehe nur OLG D�sseldorf NJW 1963, 2227; OLG Hamm
NJW 1964, 553; hingegen ist die Behandlung der Qualifi-
kation des Verbots der gemeinschaftlichen Testaments-
errichtung im �brigen Deutschland weiterhin umstritten,
die in der Theorie entwickelten Abgrenzungskriterien sind
in der Praxis kaum umsetzbar; siehe Palandt/Heldrich,
Art. 25 EGBGB Rn 14; S�ß, IPRax 2002, 22.

39 OLG D�sseldorf NJW 1963, 2227.

40 F�r Beurteilung nach dem Errichtungsstatut: OLG D�s-
seldorf NJW 1963, 2227; nach Formstatut: Staudinger/
Dçrner, Art. 25 EGBGB Rn 340.

41 Zust�ndig ist das Landgericht (rechtbank), bei im Ausland
lebenden niederl�ndischen Eheleuten das Landgericht in
Den Haag; ob die Genehmigung durch ein ausl�ndisches
Gericht in den Niederlanden anerkannt w�rde, ist unsicher,
so Bergmann/Ferid/Weber, Internationales Ehe- und
Kindschaftsrecht, Niederlande, S. 52 Fn 203.

42 Vgl. AnwK-BGB, Bd. 4/Kl�sener/Inan/Oomen, L�nder-
bericht Niederlande Rn 46.

42 Nieder
– Nieß

43 Nieder
– Aufre

43 Nieder
– Verm

44 Nieder
– Auflç

46 Nieder
– Erbve

46 Nieder
– Gem

ment

48 Nieder
– Sche

49 Nieder
– instit

50 Nieder
– G�te

50 Nieder
– Verb

Niederlande

S�ß 1597



Reemers publishing services GmbH
H:/Soldan/Erbrecht/3d/Laenderberichte/ErbStG-Niederlande-Suess.3d from 12.12.2006

3B2 Version: 9.0.222; Page size: 240.00mm x 240.00mm

dinglichen Anwachsung, vielmehr hat die Erbengemeinschaft die entsprechenden Gegenst�nde einzeln auf den �ber-
lebenden Ehegatten zu �bertragen.43 Im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge haben diese Vereinbarungen weit gehend
ihre Bedeutung verloren, da der Ehegatte jetzt ohnehin Alleinerbe wird und damit sogar das zum Vorbehaltsgut ge-
hçrende Vermçgen des Erblassers erwirbt. Da jedoch vertraglich bindende Verf�gungen nicht mçglich sind und der
Ehegatte gegen testamentarische Verf�gungen des Erblassers zugunsten Dritter durch das Pflichtteilsrecht nur ver-
h�ltnism�ßig schwach gesch�tzt ist, hat die g�terrechtliche Vereinbarung weiterhin praktische Bedeutung. F�r den
Abschluss gilt Art. 1:118 B.W. (siehe Rn 59), sodass die Vereinbarung nur vor der Eheschließung oder mit gericht-
licher Genehmigung abgeschlossen werden kann.

51 8. Testamentsvollstreckung. Das niederl�ndische Recht kennt zwei Arten von Testamentsvollstreckern. Soweit
der Erblasser ihm nicht weitere Aufgaben aufgetragen hat, hat der executeur (Abwicklungsvollstrecker;
Art. 4:142 ff. B.W.) den Nachlass zu verwalten, zu versilbern und die Nachlassverbindlichkeiten zu begleichen
(Art. 4:144 B.W.). W�hrend der Dauer der Abwicklungsvollstreckung kçnnen die Erben nur mit Zustimmung des
executeur �ber den Nachlass verf�gen. Sein Amt endet mit Ablauf der testamentarisch bestimmten Frist oder Ab-
schluss seiner Aufgaben (Art. 4:149 Abs. 1 B.W.). Vorbehaltlich abweichender Anordnungen im Testament erh�lt
der executeur eine Verg�tung in Hçhe von einmalig 10% des Nachlasswerts (Art. 4:144 Abs. 2 B.W.).

52 Gem. Art. 4:153 Abs. 1 B.W. kann der Erblasser testamentarisch auch die Verwaltungsvollstreckung (testamentair
bewind = Dauertestamentsvollstreckung) anordnen. Der „Verwaltungsvollstrecker“ (bewindvoerder) hat umfas-
sende Verwaltungsbefugnisse, ist aber zur Verf�gung �ber den Nachlass nur befugt, soweit dies zur Erhaltung des
Nachlasses erforderlich ist (Art. 4:169 B.W.). Die Verwaltungsvollstreckung schließt den Erben in ihrem Bereich
von Verf�gungen �ber die Nachlassgegenst�nde grunds�tzlich aus (Art. 4:167 B.W.). Die Vollstreckung kann
auch auf einen Erbteil, ein Verm�chtnis, einen Nießbrauch oder einzelne Nachlassgegenst�nde beschr�nkt werden
(Art. 4:155 B.W.). Sind mehrere Verwaltungsvollstrecker nebeneinander bestellt, kann jeder von ihnen vorbehaltlich
einer anderen testamentarischen Anordnung alleine alle zur Testamentsvollstreckung erforderlichen Handlungen
vornehmen (Art. 4:158 Abs. 1 B.W.). Vorbehaltlich abweichender Anordnungen im Testament erh�lt der bewind-
voerder eine gesetzliche Verg�tung in Hçhe von j�hrlich 1 % des am Ende des Jahres ihm zur Verwaltung stehenden
Nachlasses (Art. 4:159 Abs. 1 B.W.).

53 9. Pflichtteilsrecht. a) Allgemeine Regeln. Das Pflichtteil ist nach dem neuen Erbrecht auf Geldzahlung ge-
richteter Anspruch gegen die testamentarischen Erben (Art. 4:79 B.W.). Nach altem Recht war es noch echtes Not-
erbrecht, sodass durch formlose Geltendmachung des Pflichtteils der Pflichtteilsberechtigte eine Miterbenstellung in
Hçhe seiner Noterbquote erlangte. Der Pflichtteilsanspruch richtet sich gegen die Erben. Hat der �berlebende Ehe-
gatte auf Grund seines Besonderen Gesetzlichen Erbrechts den gesamten Nachlass �bernommen, richtet es sich ge-
gen diesen.

54 Die F�lligkeit der Pflichtteilsforderung tritt sechs Monate nach dem Tod des Erblassers ein (Art. 4:81 Abs. 1 B.W.).
Der Anspruch ist innerhalb von f�nf Jahren geltend zu machen bzw. innerhalb einer angemessenen, dem Pflichtteils-
berechtigen gesetzten k�rzeren Frist (Art. 4:85 B.W.). Hat der Ehegatte sein Besonderes Gesetzliches Erbrecht er-
halten, kann die Pflichtteilsforderung wie das gesetzliche Erbrecht des Kindes erst nach seinem Ableben oder der
Erçffnung des Konkursverfahrens �ber sein Vermçgen geltend gemacht werden (Art. 4:81 Abs. 2 B.W. – s.o.,
Rn 28 ff.). Auch die Geltendmachung eines Anspruchs auf Bestellung eines Nießbrauchs auf Grund eines sonstigen
zwingenden Rechts des Ehegatten (siehe Rn 59) geht dem Pflichtteil der Kinder vor (Art. 4:81 Abs. 4 B.W.).

55 Ein Pflichtteilsverzicht ist nicht vorgesehen. Auch die Pflichtteilsentziehung ist dem niederl�ndischen Recht nicht
bekannt.

56 b) Pflichtteile der Abkçmmlinge. Pflichtteilsberechtigt sind allein die Abkçmmlinge (Art. 4:63 Abs. 2 B.W.). Der
Betrag der Forderung entspricht der H�lfte des gesetzlichen Erbteils (Art. 4:64 Abs. 1 B.W.).44 Berechnungsgrund-
lage ist allerdings nicht der reale Nachlass, sondern ein durch die hinzurechnungspflichtigen Schenkungen erg�nzter
Nachlass. Die Pflichtteilserg�nzung erfasst alle Schenkungen des Erblassers an seine Kinder und sonstige Schen-
kungen, die er innerhalb der letzten f�nf Jahre vor dem Erbfall vorgenommen hat. Gleiches gilt f�r Schenkungen, bei
denen sich der Erblasser den freien Widerruf oder den Nießbrauch an der geschenkten Sache vorbehalten hat
(Art. 4:67 B.W.). Schenkungen an den Ehegatten werden nicht ber�cksichtigt, wenn die Eheleute in G�tergemein-
schaft gelebt haben, da sich dann kein Nachteil f�r den Nachlass ergibt (Art. 4:68 B.W.). Ein pflichtteilsberechtigter
Abkçmmling hat sich auf das Pflichtteil anrechnen zu lassen, was er bereits durch Schenkung oder auf Grund Erb-
folge vom Erblasser empfangen hat (Art. 4:70 B.W.). Einer Anrechnungsbestimmung bedarf es insoweit nach nieder-
l�ndischem Recht nicht.

57 Der Erblasser kann die Beg�nstigung des Ehegatten durch das Besondere Gesetzliche Erbrecht des �berlebenden
Ehegatten noch ausweiten, indem er die Gestaltungsrechte der Kinder gegen�ber dem �berlebenden Ehegatten ein-

43 Siehe Weber, in: DNotI, Deutsch-Niederl�ndischer
Rechtsverkehr, S. 102.

44 Im bisherigen Recht hingegen wuchs – wie im franzçsi-
schen Recht – die Quote mit der Zahl der Abkçmmlinge.
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schr�nkt oder ganz ausschließt oder die Verzinsung ausschließt (Art. 4:13 Abs. 4, Art. 4:25 Abs. 6 B.W.). Dar�ber
hinaus kann der Erblasser, falls er seinen Ehegatten zum Erben einsetzt, anordnen, dass die Pflichtteilsanspr�che der
Kinder wie bei Eintritt des Besonderen Gesetzlichen Erbrechts der Ehegatten nicht vor Ableben des �berlebenden
Ehegatten f�llig werden. Dies gilt auch zugunsten des nichtehelichen Lebensgef�hrten, soweit der Erblasser mit die-
sem einen gemeinschaftlichen Haushalt gef�hrt und einen notariellen Partnerschaftsvertrag geschlossen hat
(Art. 4:82 S. 2 B.W.).

58Diese schwache Position wird durch „pflichtteils�hnliche Rechte“ der Kinder korrigiert. So kann ein Kind des Erb-
lassers einen einmaligen Geldbetrag beanspruchen, soweit dieser f�r den Unterhalt bis zum Erreichen der Vollj�h-
rigkeit mit 18 Jahren oder w�hrend der Ausbildung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs erforderlich ist (Art. 4:35
B.W.). Dies gilt allerdings nicht, wenn und soweit der �berlebende Ehegatte schon kraft Gesetzes f�r diesen Unterhalt
aufkommt. Kinder, Stiefkinder, Schwieger- oder Pflegekinder des Erblassers, die in dessen Haushalt oder Betrieb
mehrere Jahre ohne entsprechende Entlohnung gearbeitet haben, haben Anspruch auf einen Geldbetrag in Hçhe einer
billigen Verg�tung (Art. 4:36 B.W.).

59c) Sonstige zwingende Rechte des Ehegatten. Das Besondere Gesetzliche Erbrecht des �berlebenden Ehegat-
ten steht zur Disposition der Erblassers. Auch das regelm�ßige gesetzliche Erbrecht ist nicht durch Pflichtteilsvor-
schriften gesichert. Der Ehegatte hat also kein Pflichtteil im eigentlichen Sinn. Ersatzweise hat er „sonstige zwin-
gende Rechte“ (andere wettelijke Rechten; Art. 4:28 B.W.): So kann er die von ihm genutzte Wohnung und den
Hausrat f�r die Dauer von sechs Monaten weiter nutzen. Hat er nicht schon ohnehin diese Gegenst�nde zu Eigentum
erworben, kann er von den Erben nach Ablauf dieser Frist verlangen, dass sie ihm f�r die weitere Zeit einen Nieß-
brauch an Wohnung und Hausrat bestellen (Art. 4:29 B.W.). Schließlich kann der Richter ihm auch an weiteren Nach-
lassgegenst�nden einen Nießbrauch zusprechen, sofern der �berlebende Ehegatte auch angesichts seines eigenen
Vermçgens, seiner Erwerbsmçglichkeiten und Rentenanspr�che diese f�r seine angemessene Versorgung bençtigt
(Art. 4:30 B.W.).

C. Erbschaftserwerb und Erbschaftsverfahren
I. Erbanfall

60Mit dem Erbfall gehen grunds�tzlich s�mtliche Rechte, der Besitz und die Verbindlichkeiten des Erblassers auf die
Erben �ber (Art. 4:182 B.W.). Ausgenommen ist insoweit allein der Fall, dass der Ehegatte sein Besonderes Gesetz-
liches Erbrecht erh�lt: In diesem Fall geht der Nachlass vollst�ndig auf den �berlebenden Ehegatten �ber. Insbeson-
dere tritt auch keine Haftung der Kinder f�r Nachlassschulden mit ihrem eigenen Vermçgen ein (Art. 4:14 Abs. 3
B.W.). Durch Ausschlagung kann der Erbe den Anfall r�ckwirkend beseitigen (Art. 4:190 Abs. 4 B.W.).

II. Haftungsbeschr�nkung und Erbausschlagung
61Der Erbe haftet grunds�tzlich und unbeschr�nkt mit seinem eigenen Vermçgen f�r die Nachlassverbindlichkeiten.

Sind mehrere Erben berufen, haften diese nicht gesamtschuldnerisch, sondern als Teilschuldner f�r die Verbindlich-
keiten nur in Hçhe der dem jeweiligen Erbanteil entsprechenden Quote. Die persçnliche Haftung kann ein Erbe ent-
weder durch Ausschlagung oder durch Annahme der Erbschaft unter dem Vorbehalt der Errichtung eines Nach-
lassinventars (boedelbeschrijving) vermeiden.

62Die Annahme der Erbschaft erfolgt durch ausdr�ckliche Erkl�rung gegen�ber dem Gericht oder faktisch, indem sich
der Erbe eindeutig und vorbehaltlos als Erbe geriert (Art. 4:192 B.W.). Das niederl�ndische Recht kennt keine ge-
setzliche Frist f�r die Ausschlagung oder die Erkl�rung des Vorbehalts. Eine vorbehaltslose Annahme wird aber
fingiert, wenn der Erbe bis zum Ablauf eines ihm hierf�r vom Gericht gestellten Termins nicht anderes erkl�rt
(Art. 4:192 Abs. 3 B.W.). Die Erkl�rung ist unwiderruflich (Art. 4:192 Abs. 3 B.W.). Der gesetzliche Vertreter eines
minderj�hrigen Erben kann f�r diesen die Erbschaft nur unter dem Vorbehalt des Inventars annehmen und bedarf zur
Ausschlagung der vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung (Art. 4:193 Abs. 1 B.W.).

63Die Ausschlagung der Erbschaft erfolgt ebenfalls durch – regelm�ßig notariell beurkundete – Erkl�rung gegen�ber
dem Gericht. Zust�ndiges Gericht ist das Landgericht (rechtbank) am Wohnsitz des Erblassers (Art. 1:13 B.W.). Lag
der Wohnsitz des Erblassers im Ausland und weist die Erbfolge noch einen Zusammenhang mit der niederl�ndischen
Rechtssph�re auf (Art. 429c Abs. 15 nl. ZPO), was regelm�ßig der Fall ist, wenn z.B. Nachlass in den Niederlanden
belegen ist, ist das Landgericht in Den Haag zust�ndig. Es wird aber auch die internationale Zust�ndigkeit der deut-
schen Gerichte aus niederl�ndischer Sicht anerkannt, wenn der Erblasser mit letztem Wohnsitz in Deutschland ver-
storben ist.45

45 Vgl. IPG 1966/1967 Nr. 76 (Hamburg) m.w.N.
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III. Die Erbengemeinschaft
64 Die Erbengemeinschaft ist im Titel 7 „Gemeinschaft“ des Buchs 3 des B.W. (Art. 3:166 ff.), also im Sachenrecht

geregelt. Dies beruht darauf, dass die Erbengemeinschaft herkçmmlich keine Gesamthand, sondern schlichte Bruch-
teilsgemeinschaft ist. Dennoch enthalten die Art. 3:189 ff. B.W. Sondervorschriften, die eine der Gesamthand nahe
kommende Bindung bewirken. So schließt Art. 3:190 Abs. 1 B.W. eine Verf�gung �ber den Anteil des Erben an ei-
nem einzelnen Nachlassgegenstand aus, �ber seinen Anteil am gesamten Nachlass kann er jedoch gem. Art. 3:191
Abs. 1 B.W. verf�gen. Freilich – und das ist der Unterschied zur Gesamthand – erfolgt die Verf�gung �ber den Anteil
durch Einzel�bertragung jedes einzelnen Gegenstands (Art. 3:186 Abs. 1 B.W.).46 Die Abtretung ist ausgeschlossen,
„wenn das Rechtsverh�ltnis zwischen den Beteiligten dies nicht zul�sst“, z.B. treuwidrig w�re.

65 Die Verwaltung und Verf�gung erfolgt – vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung der Erben – durch die
Erben gemeinschaftlich (Art. 3:170 Abs. 3 B.W.). Allein die gewçhnlichen Erhaltungsmaßnahmen oder unauf-
schiebbare Handlungen kçnnen von einem der Erben allein vorgenommen werden.

66 Gem. Art. 3:178 Abs. 1 B.W. kann jeder Erbe jederzeit Teilung verlangen. Die Auseinandersetzung kann grunds�tz-
lich durch formfreie Vereinbarung erfolgen. Notarielle Beurkundung und richterliche Genehmigung ist jedoch insb.
dann erforderlich, wenn Minderj�hrige oder Gesch�ftsunf�hige beteiligt sind und durch ihren gesetzlichen Vertreter
handeln (Art. 3:183 Abs. 2 B.W.).

IV. Erbschein
67 Der Nachweis der Erbenstellung und der Testamentsvollstreckung erfolgt durch notarielle Bescheinigung (verkla-

ring van erfrecht). Bankguthaben des Erblassers werden in den Niederlanden mit dessen Tod „eingefroren“, eine
Verf�gung ist erst dann mçglich, wenn ein Erbschein vorgelegt wird. Die Bescheinigung begr�ndet guten Glauben,
insb. kann ein Schuldner schuldbefreiend an die dort genannten Erben leisten (Art. 4:187 Abs. 2 B.W.). Die Beschei-
nigung enth�lt Angaben zu den Erben, zum Nießbrauch des Ehegatten, zum Besonderen Gesetzlichen Erbrecht des
Ehegatten, zum Fehlen einer Testamentsvollstreckung etc. (Art. 4:188 Abs. 1 lit. a-e B.W.). In der Praxis l�sst sich
auch ein deutscher Erbschein in den Niederlanden ohne Probleme zur Nachlassabwicklung einsetzen.47

46 Siehe Weber, in: DNotI, Deutsch-Niederl�ndischer
Rechtsverkehr, S. 126 m.w.N.

47 Eule, in: Frank/Wachter, Handbuch Immobilienrecht in
Europa, 2004, L�nderbericht Niederlande Rn 253.
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